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Mitgliedschaft im Trägerverein Energiestadt 

 
1. Dienstleistungen  
Der Trägerverein bietet den Mitgliedgemeinden – über die BeraterInnen von EnergieSchweiz für 
Gemeinden – untenstehende Dienstleistungen an. Diese werden durch den Verein teilfinan-
ziert. 
 

• Jährlicher Beraterbesuch: Unterstützungsbeitrag Fr. 1'250.- 
Im Rahmen eines Gesprächs mit den für Energiepolitik verantwortlichen Instanzen in der 
Gemeinde wird eine energiepolitische Standortbestimmung durchgeführt, werden neue 
Produkte und Dienstleistungen präsentiert und deren Einsatzmöglichkeiten ermittelt.  

• Kostenlose Teilnahme an ERFA-Veranstaltungen auf regionaler und nationaler Ebene.  

• Regelmässig Informationen zu aktuellen Anlässen und Projekten über einen elektronischen 
Newsletter. 

• Die Geschäftsstelle und die Berater/innen stehen für vertiefte Auskünfte zur Verfügung 
und können kompetente Kontaktpersonen und Dienstleistungen vermitteln.  

• Kostenloser Zugang zu sog. „Umsetzungshilfen“ auf dem Internet, welche Anleitungen, 
Musterreglemente etc. beinhalten.  

• Finanzielle Unterstützung von sog. „Innovativen Projekten“ in der Gemeinde, d.h. Um-
setzungsmassnahmen, welche eine hohen Multiplikationscharakter haben. 

• Kostenlose Teilnahme am Ausbildungsangebot «Konzepte und Methoden für die Arbeit 
von Energiestadt-KoordinatorInnen» 

 

2. Mitgliederbeiträge ab 01.01.2012 

Die Höhe der Mitgliederbeiträge wird durch die Mitgliederversammlung festgelegt. Diese betra-
gen für das Label Energiestadt bis auf weiteres (Stand November 2010):  

 Für öffentlich-rechtliche Körperschaften bis 1’000 Einwohner Fr. 600.-  
 Für öffentlich-rechtliche Körperschaften von 1’000 – 5’000 Einwohner Fr. 1300.-  
 Für öffentlich-rechtliche Körperschaften über 5’000 Einwohner Fr. 2600.-  
 

Der Mitgliederbeitrag für Energiestadt-Regionen beläuft sich auf den doppelten Beitrag des 
üblichen Gemeindebeitrages für die Einwohnerzahl der Region, minimal aber Fr. 2600.-. (Regi-
onen bis 5'000 EinwohnerInnen Fr. 2600.-, grössere Regionen Fr. 5200.-). 

Gemeinden, die bis Ende September beitreten, zahlen für das laufende Jahr den vollen Mitglie-
derbeitrag und haben im laufenden Jahr das Anrecht auf sämtliche Dienstleistungen.  

 

 

 

Liestal, 06.06.2011 R. Horbaty 
 


